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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 

Präsidium des 

Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 

1010 Wien 
;c>i11: 2 O. AUG. 1986 

j1l!lt� 
.:D r. c::;tafk 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

AH-AIV-ZB-2611 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 527 

Datum 

14.8.1986 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Ausländerbeschäftigungsgesetz geändert wird; 

Stellungnahme 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel-

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor-

mation. 

Der Präsident: 

Beilagen 

" .  

Telegramme: Arbkammer Wien ' Telex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: 

;.A, 

(!�L( 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG' 

A-l041 Wion, Prinz-El1gon·Straßo 20-2'2 Postrach 53-4 

An das 
Bundesministerium für 
soziale Ver.waltung 

Stubenring 1 
,1010 W ie n 

35.401/8-2/86 

Oetle!! 

Unse(- Zeichen 

AM-AIV Uva /2611 

Teleron (0222) 653765 

DUlch""ahl 
527 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Ausländerbe.schäftigungsgesctz geär)dert wird 

Datum 

10.7.1986 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll dem Umstand Nechnung ge­
tragen werden, daß sich die Rahmenbedingungen der Beschäftigung aus­
liindischer Arbeitnehmer seit dem mit 1.1.1976 ei'folgten Inkrafttreten des 
Ausliin derbeschäftigungsgesetzes maßgeblich geIindert haben. 

fVährend dem Ausländerbeschäftigungsgesetz in geltender Fassung die An­
nahme zugrundeliegt, daß die ausländische Arbeitsbevölkerung nur für 
eine relativ. kurz(: Zeit in Österreich berufstä::ig ist und danach, bei 
anhaltendem Bedarf, durch andere ausländische Arbeitnehmer ersetzt 
wird, zeigte sich in den letzten Jahren, daß der Aufenthalt einer 
steigenden Anzahl ausli:indischer Arbeitnehmer auf Dauer gerichtet ist. 
Dies ist vor allen, darauf zurückzuführen, daB, wie auch in den er­
läuternden BemerJ.,ungen festgestellt wird, die ausländische Arbeitsbe­
völkerung innerh2lb der vergangenen zehn Jahre einem starken Struktur-, 
wandel unterlegen ist . Bedingt durch die zunehmenden Arbeitsmarkt­
probleme und die deshalb restri ktive Vorgangsweise bei der Erteilung 
der J3eschäftigungsbewilligungen hat sich die Anzahl der ausländischen 
vh"b�l'tn�l>lme't' seit 9:973 ihn :m!ehlf' als 86.()OO (d.5" - 38 %) verringert; 
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der relative Rückgang der Ausländerbeschäftigung war somit- weitaus 
stärker als in den meisten anderen europäischen Ländern. Geblieben sind 
im wesentlichen jene Ausländer, deren Ersetzung durch inländische Ar­
beitnehmer nicht oder nicht ohne Probleme möglich ist und die bereits 
einer ausgeprägten sozialen Bindung an Österreich unterliegen . 

. Wie auch durch die in den erläuternden Bemerkungen zitierte Studie des 
Bundesministeriums für soziale '(erwaltung gezeigt wird, ist ein maßgeb­
licher Teil dieser zum jetzigen. Zeitpunkt in Österreich lebenden aus­
ländischen Arbeitnehmer faktisch als Einwanderer zu betrachten,' die 
Kinder dieser Ausländer sind zum Großteil sogar schon in Österreich 
geboren oder überwiegend hiel' aufgewachsen und haben daher in der 
Regel zu Österreich ein engeres Verhältnis als zum Herkunftsland ihrer 
Eltern. 

Das Vorhaben, die arbeitsmarktrechtliche Position dieses Personenkreises 
näher an jene der österreichischen A rbeitnehmer heranzuführen , ergibt 

. sich daher nicht nur aus humanitären Erwägungen, sondern trägt auch 
dem Faktum Rechnung, daß der genannte Perscnenkreis ausländischer 
Arbeitnehmer selbst durch eine restriktive Ges('tzge�ung nicht mehr vom 
Arbeitsmarkt verdl'fingt werden kann, da eine unmittelbare Rückkehr­
perspel<tive aufgrund der weitgehend gelösten Beziehungen zum Herkunfts-

.' land .nicht mehr besteht; eine solche Politik ließe daher, wie die Er­
fahrungen. in anderen europäi�chen Ländern zeigen, sogar befürchten, 
daß langjährig hier lebende liusländer, denen eine weitere Beschäftigung , 
nicht mehr erlaubt wird, vermehrt in illegale Arbeitsverhältnisse aus-
weichen und dadul'ch faktisch als Lohndrücker auftreten würden. 

Andererseits ergibt sich aus Beobachtungen von Belegschaftsvertretern, 
daß jene Ausländer', deren rechtli�he Position durch den Besitz eines 
Befreiungsscheines verhältnismäßig abgesichert ist, im allgemeinenen 
nicht mehr bereit sind, die von den österreichischen Arbeitnehmern eines 
Betriebes geforderten Arbeitsbedingungen zu unterbieten; eine ver­
besserte Rechtsstellung der ausländischen Arbeitnehmer wirkt sich daher 
in mancher Hinsicht auch zum Vorteil der inländischen Kollegen aus. 

Der Österreichische . Arbeiterkammertag hat sich daher 1:>ereits in seinen 
�'()iI"'a:rt(fui'l .a'N vii"e r(j,st(teIrJre.zt:!h/J.'$I(::/he JßitJltllde,s,rega:erl1llt1Jg vom 'Affai 198] und 
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vom Februar 1985 dafür äusgesprochen, die Ausländerb"eschäftigungs-. 
politik verstärl<t an sozialhumanitären Gesichtspunkten auszurichten, 
wobei vor allem auf die Interessen der langjährig in Österreich 
lebenden ausländischen Arbeitnehmer sowie auf jene der 2. Generation 
Bedacht zu nehmen ist. Auch der Österreichische Gewerkschaftsbund hat 
anliJßlich seines 10. Bundeskon gresses darauf hingewiesen, daß er eine 
AusliJnderbesch�iftigungspolitik, die sich ausschließlich an konjunkturellen 
Gegebenheiten orientiert, ablehnt. Es sollte vielmehr bei gegebenen Arbeits­
marl<tproblemen zwar die Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer einge­
schränkt werden, andererseits aber die soziale Situation langjährig in 
Österreieh lebender Auslän.der und ihrer hier aufgewachsenen Angehörigen 
verbessert werden; insb-esöndere sollte dies durch einen erleichterten 
Zugang zum Befreiungsschein für diesen Personenkreis erfolgen. 

Nachdem der vorliegende NovellierunlJsentwurf dieser. Orientierungslinie 
der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer im wesentlichen Rechnung 
trügt, wird da.s Gesetzesvorhaben vom Österreichischen Arbeiterkammer­
tag . grundsätzlich begrüßt. 

Insbesondere finden die Intentionen des Entwurfes, die Rechtssicherheit 
jener Ausllinder, die schon langjährig in Österreich leben und der Ange­
hörigen der 2. Ge:1eration durch den erleichtei'ten Zugang zum Be­
freiungsschein bzw durch Neuschaffung eines lJefreiungsscheines für 
jugendliche Ausllinder der 2. Generation zu verbessern, die Zustimmung 
des Österreich ischen Arbeiterkammertages. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzesentwurfes wird nachfolgendes 
angemerl<t: 

Zu Artil<el I 

Ziffer 8 (§ 11 Abs 3): 

Mit der vorgesehenen Verlängerung der Geltungsdauer der Sicherungs­
bescheinigung soll den erläuternden Bemerkungen zufolge ermöglicht werden, 
daß jene Bestätigungen der Arbeitsämter, die bei ausländischen 
Saisonarbeitern zur Erlangung eines Wiedereinreisesichtvermerl<es er-

. . 

fordcrlich sind,. künltig in Form einer Sicherungsbescheinigung ausge-
stellt werden können. 

"' 
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Wenngleich die Vordringlichkeit dieser formalen ifnderung nicht er­
ken'nbar ist, besteht dagegen kein grundsätzlicher Einwand. Sollte aber 
künftig cjie derzeitige Form der Bestätigung generell durch Si'cherungs-
bescheinigungen ersetzt werden, so sind unerwünschte Nebeneffekte nicht 
auszuschließen. Aufgrund der höheren Kosten einer Sicherungsbescheinigung 
könnten die Arbeitgeber dazu verleitet werden, die Entscheidung über 
eine Wiederbeschäftigung der ausländischen Arbeitnehmer in der neuen 
Saison möglichst lange hinauszuzögern, was eine Verunsicherung der 
betroffenen A rbeitnehmer zur Folge hätte und diese dazu zwingen könnte, 
zwischen den Saisonen in Österreich zu bleiben. 

Zu Ziffer 10 

§ 15 Abs 1: Die Einführung eines, Befreiungssr:heines für jugendliche 
� 

Ausliinder der 2. Gene.ration wird vom Österreichischen Arbeiterkammertag 

ausdrüddich begrüßt-; die Formulierung der Ziffer 3 lassen allerdings 
administrative Schwierigkeiten (zB ÜberprUfung der AuFenthaltsdauer in 
Österreich) und sozialeHi-irten erwarten. Dem vorliegenden Entwurf zu­
folge würde nämlich ein ausländischer Jugendlicher, der, etwa wegen 
des Todes der Eltern, nicht mit diesen, sondern zB mit seinen Groß-

I 
eltern nach Österreich gezogen ist, der aber alle sonstigen nach Ziffer 3 

geforderten lntegrCJ.tionskriterien erfUllt, den Befreiungsschein nicht er­
halten. Die Formulierung der Ziffer 3 miißte daher so gefaßt werden, 
daß solche Härtefälle ausgeschlossen sind. Weit-ers wäre in den er­
läuternden Bemerkungen klarzustellen, was .unter dem in Ziffer 3 ge­
forder'ten Aufenthalt im Bundesgebiet zu verstehen ist; in diesem Zu­
sammenhang sollte jedenfalls darauf hingewiesen werden, daß vorüber­
gehende Auslandsreisen, wie zB aus Urlaubsgründen, nicht als Aufent-
ha ltsunterbrechung gelten. 

�veiters ist anzUll1erken, daß der Abs 1 des L'ntwurfes offenbar irrtümlich 
keine Bestimmung' mehr über die Rechtswirkung eines Befreiungsscheines 
enthält. Nach Ziffer 3 wäre daher der letzte Satz des geltenden 
§ 15 I1bs 1 anzufü[{en. 

§ 15 Ilbs 2: Mit Ziffer 2 \verden Zeiten, wiihrend denen ein Ausländer 
wegen ilrbeitsunfJ.higkeit Leistungen aus der Kranken- oder Unfall­
versiche,rung bezogen hat (mit' Ausnahme von Rentenleistungen nach dem 
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ASVG} den Beschliftigungszeiten im Sinne des Abs 1 gleichgehalten. Eine 
Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitspension gilt dagegen nicht als Er­
satzzeit. Gerade Arbeitnehmer, die infolge einer vorübergehenden Arbeits- . 
unfähigkeit eine solche Pension bezogen haben, müssen mit besonderen 
Schwierigke�ten auf dem Arbeitsmarkt rechnen; es wäre daher sachlich 
und sozial gerechtfertigt, Zeiten, wiihrend denen eine Invaliditäts- bzw 
Berufsunfähigkeitspension bezogen wurde, so wie Zeiten eines Kranken-

geldbezuges einer Beschäftigung im Sinne des Abs 1 gleichzuhalten. 

IJinsichtlich der Ziffer" so11.te in den erläuternden Bemerkungen klar­
gestellt werden, daß Zeiten eines Karenzurlaubsgeldbezuges auch dann 
als ßeschi:iftigungszeit im Sinne des Abs 1 gelten, wenn sich die Frau 
wlihcend des KarenzurlaubsgcJdbezuges im Ausland aufhält. Damit würde 
dem Umstand /(echnung getragen werden, daß es schon derzeit zulässig 
ist, t.;ährend des Bezuges von Karenzurlaubsgeld einen Aus1andsaufent­
hült zu absolviel'en. 

§ 15 11hs 6: In Konsequenz des zu Abs 2 Ziffer" gesagten, sollte in den 
ecliiuternclen Bemcriwngen bezüglich des Abs 6 festgehalten werden," daß 
ein Auslandsaufenthalt während des Bezuges von KacenzurJaubsge1d als 
bel'üchsichtungs\vürdiger Grund im Sinne dieser Gesetzesstelle gilt, da 
nach der Rechtsauslegung eier Arbeitsmarktverwaltung ein solcher Aus­
lcmdsaulenthalt die BezugsberechUgung für das Karenzurlaubsgeld nicht 
beeinträchtigt, sofern der Wohnsitz der Fr'au in Österreich aufrechter­
halten wird; dies gilt sogar dann, wenn der l'us1andsaufentha1t während 
des gesamten Karenzurlaubes im Sinne des Mutterschutzgesetzes (also bis 
zu 10 Monaten) andauert. 

Um' nicht durch das Ausländerbeschäftigungsgesetz die Zielsetzungen des 
Arheitslosenversicherungsgesetzes zu unterlaufen, wäre daher eine ent-

. sprechende Klarsteilung angebracht. 

Die iibrigen Bestimmungen des § 15 werden vom Österreichischen Arbeiter-
lwmmertag als im wesentlichen zweckmäßig befiil'wortet. 

Ziffer 12 (§ 16 /\bs 1 lit b und c),' 

In lit c, z\veitel' f1albsatz, mUßte die �itierung des § 15 Abs 1 Z 1 auf 
"§ lS Abs 1 Z 1 oder Z J" gcilndert ",'erden, da es durchaus denkmöglich 
fst.; 'daß bei ü/(J[!;fali d'el' V'ot'aussct,zungen dcs§ 15 Abs 1 Z 2 jene der 
t ,?s�r��" l"(lth' tJt>ch�tJtif'<'tff�t'h 
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Ziffer 14 ,und 15 (§ 19 Abs 7 und 8): 

Aus den erhiutcrnden Bemerkungen könnte man schließen, daß bei der 
amtswegigen Erteilung des Befreiungsscheines dem Ausländer keine 
Koslen er wachsen. Diese Ansicht ist allerdings durch keine Gesetzes­
stelle eindeutig belegt; sie müßte daher auch legistisch abgesichert 
werden. Dar überhinaus ist in diesem Zusammenhang anzumerken, daß 
nicht einsehbar ist, daß der Arbeitgebel' für die Erteilung der Be­
schäft-igungsbewilligung 5 180, -- an Stempelgebühren zu entrichten' hat, 
der finanziell in der Regel 'rleit schlechter gestellte Ausländer aber 
� 1.100, - - für das Ausstellen eines Befreiungsscheines bezahlen muß • 

. Eine f(ostensenkung für die El'teilung des B.efreiungsscheim:5 wäre daher 
zweifellos angebracht. 

/;i{[CI' 19 (§ 2/, /lbs 3f: 

Dcr Östcl'reichischc Ar beite1'l<ammer tag hiJ:1t es nicht fiir vordringlich, 
dem Arbeitgeber die Kosten der ärztlichen Untc:rsucJ1I1ng abzunehmen. 

Sollten die Kosten einer solchen Untersuchung �atsächlich ein Vel'-

mittlungsfll'nclc>l'llis darstellen, so wäre zu über'legen, ob diese Unter- ,t 

suchung im Pi] lle der amtswegigen Ver mittlung über ,laupt erforderlich 
ist. Da von amts\v�gen nur Ausländer vermitteit \verden, die schon 
lünger e Zeil in Öster r eich leben, ist bei ihnen das 1(isiko einer Krank-
heit im Sinne des § 5 Abs 1 nicht größer als bei Österreichern . Eine 
Untersuchung nach diesen Kr ankheiten kann daher ebenso unterbleiben 
h'ie bei Inländern. Die Untersuchung nach § 5 Abs 2 dient dagegen aus­
schließlich den Interessen des Arbeitgebers, da das Vorliegen der 
körperlichen Eignung für die Ar beit überprüft- wird. Da es nicht Auf-

gabe der öffentlichen Hand ist, diese Fr age für den Arbeitgeber zu 

kl ären (auch bei der Vermittlung eines Österreichers gibt es keine der­
artige Untersuchung) , ist eine solche Untersuchung entbehrlich. 

Ziffer 20 (§ 26 Abs 2 und 3): 

Dem Ar beitsamt sollte auch anzuzeigen sein, wenn trotz erteilter Be­
schäftigungsbe\villigung kein Dienstverhältnis zustandekommt. 
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Ziffer 23 (§ 28): 

Die Verschärfung der Strafbestimmungen für Arbeitgeber, die dem Aus­
länderbeschäftigurigsgesetz zUl.;iderhandeln, wird ausdrücklich begrüßt, 

Ziffer 24 (§ 29): 

Mit" der Neuregelung des § 29 wird ein wesentliches Anliegen des 

Ös t erreichischen Arbeiterkamfllertages erfüllt, da es nicht vertretbar ist, 

daß llusUinder, die vom Arbeitgeber entgegen den Bestimmungen des A us­

NinderbcschäIt-igungsgesetzes beschäIt-igt werden, arbeitsrechtliche Nach­

teile el'leiden, sodaß eine unerlaubte Besc hiift igun g für einen Arbeit­

geber gera de zu von Vorteil ist, 

Um die Zie lse tz ung dieser Gese tz esä nder ung sicherzustellen, sollten aller­

din[!;s die erläuternden Bemerkungen teilweise geändert bzw ergänzt 

\';('1'(/el1, Es wird daher angeregt, im zweiten Satz der Erläuterungen 

zu Z 21; die einscilriinkende h!ortfolge "" , fiir außerhalb der Dauer der 

tatsi.ichlichen ßeschiiftigung entstandene Anspriiche " ,11 entfallen zu 

l<l.<;sen. Der a nschließe nde lIalbsatz s oll te lauten ", . •  wie zB Kündigungs­

en tsc hÜdigung od(J,� Abfertigung ' "  ", Schließlich wäre in die Er­

liiutel'uneen der llinwcis iwhunehmen, daß bei einer ausländischen Frau, 

die im Fall einer erlaubte n Besch äftig un g dem besonderen Kündigungs­

schutz des Mut te rs ch utz gese tz es unterliegen würde, die Kündigungsent­

s chiid igu ng uniel' fik ti ve r Zugrunde� egung des § 10 Abs 1 Mutterschutz­

gesetz zu bemessen is t. 

1m letzten Satz sollte nach dem Begriff "Kündigungsentschädigung" die 

h/oI'tfolt�e "oder sonstige Anspr üche aus der Beendigung des Arbeits­

vel'hü ltnisses" e in;J,"efügt w erde n, 

Zu AriiJ,cl 11 - Son derb est immu ngen für Jugendlich e 

Mit Artikel 11 so ll die Familienzusammenführung, Wie d as ja auch von 

der }:;11l 'O[J�iischen Sozialcharto g efol'dert wiI'd, erleichtert werden, indem 

die ildlriinistrativen llemmnisse zur Erlongung einer lJes c hiiftigu ngsb e­

\villigung inr die den Ellel'n nachge%ogel1en JUI.!;cndlichen a bgeb au t werden, 
Oie FOl'mulierung diesQs Artikels' hißt jedoch <1elministrativc Schwierig­

/(oHt'n nt'iv�H"teh U,h)cl'pt'iifdttfj' des i."acbtm.lJ'ßjgcn AuFenthaltes). 
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Zu AlJs 1 Z 3 ist anzumerk en, daß hier als Voraussetzung für die Be­

schiiftigungsbewilligung eine Schulungsmaßnahme gefordert wird, die in der 

Praxis wohl nur vom Arbeitsamt selbst vel'CJnlaßt werden k ann. Zu er­

gänzen wäre daher der HalbsEl.tz " • • •  , sofern dem Jugendlichen eine solche 

Maßnahme unter zumutbaren Bedingungen angeboten werden k onnte.". 

Abschließend \.;eist der Österl'eichische Arbeiterk ammertag darauf hin, 

daß der vorliegende Gesetzesentwurf eine Neuregelung der Partei­

stellung des Ausliinders im Beschäftigungsbe\\'illigungsverfahren nicht 

vorsieht. Es ist jedoch unbefriedigend, daß dem A usländer im ge-
. . 

nannten Verfahren, abgesehen von wenigen Ausnahmen, grundsätzlich 

keinc' Pal'tcistellunH zukommt 'und er daher In eInem erhöhten Maß vom 

Arbeitgeber abhüngig ist. Insbesondere erscheint es als bedenk lich, 

we nn dem ausländischen Arbeitnehmer selbst dann, wenn die Be­

schiift igunesbewilligung aus Verschulden des Arbeitgebers widerrufen 

wird, kein BCl'ufungsrecht zusteht; eine entsprechende Anderung des 

§ 21 AusUnderbcsdli.iftigungsgesetz wlire dCJher ins Auge zu fassen. 

Der Österrcichisclw Al'beiterk CJmmertag ersucht, die vorgebrachten 

Anl'cf�lIne'en und Vorschläge bei der Durchführung des gegensUindlichen 

Gesetzcsvol'habens entsprechend zu berück sichtigen. 

Der Pl'i.isident: 

I 
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